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Öffent l iche Bekanntmachung des Landkreises Goslar

ALLGEMEINVERFÜGUNG
des Landkreises Goslar für Reiserückkehrer aus Risikogebieten und besonders von der Ausbreitung
des Coronavirus SARS-CoV-2 und COV1D-19 betroffenen Gebieten zur Beschränkung des Besuchs

von Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und stationären Einrichtungen der Pflege- und Eingliederungshilfe.

Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat
sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Auch in
Deutschland gibt es • mittlerweile eine Reihe
von Fällen, meist iri Verbindung mit Reisen in
Risikogebiete und aus besonders betroffenen
Regionen. Die Erkrankung COVID-19 verläuft
in den meisteh Fällen als grippaler Infekt und
ist von einem Schnupfen oder einer echten
Grippe (Influenza) klinisch nicht zu unterschei-
den.

Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 Infektionsschutz-
gesetz (IfSG) wird folgende Allgemeinverfü-
gung erlassen:

1. Personen, die sich innerhalb der letzten 14
Tage in einem Risikogebiet oder einem be-
sonders betroffenen Gebiet entsprechend
der jeweils aktuellen Festlegung durch das
Robert-Koch-Institut (RKI) aufgehalten
haben, dürfen für einen Zeitraum von 1.4
Tagen seit Rückkehr aus dem Risikogebiet
oder des besonders betroffenen Gebiets fol-
gende Einrichtungen nicht betreten:

a) Einrichtungen nach § 33 Nr. 1 bis 4 IfSG
(Kindertageseinrichtungen und Kinderhorte,
erlaubnispflichtige Kindertagespflegestellen,
Schulen, Tagesbildungsstätten nach §§ 162
ff NSchG und Heime, in denen überwiegend
minderjährige Personen betreut werden)
sowie betriebserlaubte Einrichtungen nach
§ 45 SGB VIII (stationäre und teilstationäre
Erziehungshilfe),

b) Eihrichtungen nach § 23 Absatz 3 Nr. 1 und
Nr. 3 bis 5 IfSG (Krankehhäuser, Vorsorge-
und Rehabilitationseinrichtungen,, in denen
eine den Krankenhäusern vergleichbare me-
dizinische Versorgung erfolgt, Dialyse-
einrichtungen, Tageskliniken), ausge-
nommen von dem Betretungsverbot sind,
behandlungsbedürftige Personen, • •

c) stationäre Einrichtungen der Pflege und der
' Eingliederungshilfe wie Heime für ältere

Menschen, pflegebedürftige Menschen oder
Menschen mit Behinderungen nach § 2 Abs.
2 des Niedersächsischen Gesetzes über un-
terstützende Wohnformen (NuWG), statio-
näre Einrichtungen der Hilfen zur
Überwindung besonderer • sozialer Schwie-
rigkeiten nach §§ 67 ff SGB XII sowie Werk-
stätten für Menschen mit Behinderungen,
andere Leistungsanbieter nach § 60 SGB IX,
Tagesförderstätten, Tagesstätte für Men-
schen mit seelischen Behinderungen, aus-
genommen von dem Betretungsverbot sind
behandlungsbedürftige und betreuungsbe-
dürftige Personen und

d) Berufsschulen und Hochschulen,

e) Landesbildungszentren mit alien ihren An-
geboten.

Ausreichend ist, dass die entsprechende Fest-
legung der Gebiete durch das RKI innerhalb
der 14-Tages-Frist erfolgt.

Die Risikogebiete und besonders betroffene
Gebiete sind unter www.rki.de/ncov-risikoge-
biete abrufbar.

Als Aufenthalt nach Satz 1 gilt nicht ein kurz-
zeitiger Kontakt, zum Beispiel im Rahmen
eines Tankvorgangs, einer üblichen Kaffee-
pause oder eines Toilettengangs.

2. Wenn eine nach Ziffer 1 verpflichtete Person
minderjährig ist, so hat derjenige für die Ein-
haltung der diese Person treffende Verpflich-
tung zu sorgen, dem die Sorge für diese
Person zusteht. Die gleiche Verpflichtung
trifft Betreuerinnen oder Betreuer einer von
der Verpflichtung nach Ziffer 1 betroffenen
Person, soweit die Erfüllung dieser Ver-
pflichtungen zu deren Aufgabenkreis gehört.
Sie sind unter Berücksichtigung der Voraus-
setzungen in Ziffer 1 verpffichtet, keine Be-
treuungsangebote von Kindertages-
einrichtung, Kindertagespflegesteile oder
Heimen in Anspruch zu nehmen.

3. Erhalten die Träger oder die mit den Lei-

tungsaufgaben in den jeweiligen Einrichtun-
gen beauftragten Personen der in Ziffer 1
benannten Einrichtungen Kenntnis davon,
dass die Voraussetzung nach Ziffer 1 vör-
liegt, dürfen die betreffenden Personen für
einen Zeitraum von 14 Tagen seit Rückkehr
aus dem Risikogebiet oder des besonders
betroffenen Gebiets nicht betreut oder be-
schäftigt werden.

4. Diese Verfügung gilt sofort ab dem Zeitpunkt
der öffentlichen Bekanntmachung. Eine An-
fechtungsklage gegen diese Allgemeinver-
fügung hat keine aufschiebende Wirkung.

5. Auf die Bußgeldvorschrift des § 73 Abs. la
Nr. 6 IfSG wird hingewiesen.

Begründung:

'Zu 1: Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten
oder von der Ausbreitung des Coronavirus
SARS-CoV-2 besonders betroffenen Gebieten
wird für den durch die lnkubationszeit definier-
ten Zeitraurn von 14 Tagen nach Ankunft aus
einem der fraglichen Gebiete das Betreten der
in den Buchstaben a) bis d) definierten Einrich-
tungen verboten. Die Maßnahme client dazu,
die Ausbreitung des neuen Erregers einzudärn-
men sowie den Schutz vulnerabler Personen-
gruppen sicherzustellen. Darüber hinaus
tragen die Maßnahmen für die erfassten medi-
zinischen Einrichtungen auch zur Aufrechter-
haltung der Versorgungskapazitäten bei.

Zu 1 a) Nach den bisherigen Erkenntnissen er-
kranken Kinder nicht schwer an COVID-19. Sie
können aber ebenso wie Erwachsene, ohne
Symptome zu eigen, Überträger des Corona-
virus ARS-CoV-2 sein. Kinder und Jugendliche
sind zugleich besonders schutzbedürftig.
Dabei ist die Übertragungsgefahr bei Kindern
besonders hoch, weil kindliches Spiel in den
frühkindlichen Einrichtungen regelmäßig einen
spontanen engen körperlichen Kontakt der
Kinder untereinander mit sich bringt. Das Ein-
halten disziplinierter Hygieneetiketten ist
zudem abhängig vom Alter und der Möglich-
keit zur Übernahme von (Eigen-)Verantwortung
und bedarf daher bei Kindern noch einer ent-
wicklungsangemessenen Unterstützung durch
Erwachsene. Diese Unterstützung kann in den
Einrichtungen mit einer Vielzahl an betreuten
Kindern seitens der Aufsichtspersonen nicht
immer ununterbrochen sichergestellt werden.
Vielmehr sehen die Räume in den Einrichtun-
gen in aller Regel Rückzugsmöglichkeiten vor.
Daher kann schon räumlich eine lückenlose
Überwachung nicht immer gewährleistet wer-
den. Damit steigt die Gefahr, dass sich Infek—
tionen innerhalb der Einrichtung verbreiten und
diese nach Hause in die Familien getragen
werden. Aus diesen Gründen ist nach Abwä-
g ung aller Umstände eine allgemeingültige An-
ordnung erforderfich, um die Verbreitung der
Infektion in Gemeinschaftseinrichtungen, in
denen überwiegend Minderjährige betreut wer-
den, zu unterbinden. Die Anordnung betrifft die
Kindertagespfiege auch dann, wenn nur ein
Kind betreut wird. Denn auch dann ist eine
Übertragung auf weitere Kinder nicht ausge-
schlossen.

Zu 1 b) In den stationären medizinischen Ein-
richtungen werden vielfach Personen betreut,
die durch eine Infektion mit dem neuen Erreger
in besonders schwerer Weise gesundheitlich
gefährdet wären. Zum Schutz dieser beson-
ders vulnerablen Personengruppen stellt die
Beschränkung des Zugangs für Reiserückkeh-
rern aus •Risikogebieten oder besonders be-
troffenen Gebieten eine geeignete und
erforderliche Schutzmaßnahme dar. Neben der
Vermeidung von Einträgen des Erregers wird
auch die medizinische Versorgung unterstützt.
Die Erkrankung des betreuenden und medizi-
nischen Personals wird verringert.

Zu 1 c) Hier gelten entsprechend die Überfe-
gungen wie zu Buchstabe b).

Zu 1 d) Viele Studierende sowie Beschäftigte

in Hochschulen weisen eine überdurchschnitt-
liche Reisetätigkeit auf. Dies umfasst insbe-
sondere auch Aufenthalte in Risikogebiete
oder besonders betroffenen Gebieten.

Risikogebiete und besonders betroffene Ge-
biete sind Gebiete, in denen eine fortgesetzte
Übertragung von Mensch zu Mensch vermutet
werden kann. Um dies festzulegen, verwendet
das RKI verschiedene lndikatoreh (unter ande-
rem Erkrankungshäufigkeit, DYnamik der Fall-
zahlen). In den durch das RKI festgestellten
Risikogebieten und besonders betroffenen Ge-
bieten besteht eine allgemein wesentlich er-
höhte Infektionsgefahr, sodass Personen, die
sich dort aufhielten, als ansteckungsverdächtig
anzusehen sind. Es ist auf die aktuelle Einstu-
fung abzustellen. Es kommt nicht darauf an,
dass diese Einschätzung bereits zum Zeit-
punkt des Aufenthalts im Sinne der Ziffer 1 in
dem Gebiet vom RKI festgestellt wurde. Der
Ansteckungsverdacht besteht, wenn die Per-
son dort mindestens einen 15-minütigen Kon-
takt zu einer anderen Person im Abstand von
weniger als 75 Zentimeter hatte. Dieses Krite-
rium grenzt deshaib den Aufenthalt von der
bloßen Durchreise ab.

Kein Aufenthaft im Sinne der Ziffer 1 dieser
Verfügung wird in der Regel bei einem bloßen

' Toilettengang, einem Tankvorgang oder einer
üblichen Kaffeepause gegeben sein.

Zu 2: Entsprechend Ziffer 1 dürfen die Perso-
• nensorgeberechtigten die betreffenden Kinder
nicht in die Einrichtungen bringen und das
Recht auf Betreuung gegenüber dem Träger
oder der Tagespflegeperson geltend machen.
Der Rechtsanspruch auf. Betreuung nach § 24
SGB VIIl ist insoweit eingeschränkt.

Zu 3: Es ist ausdrücklich keine Aufgabe der
Träger beziehungsweise des eingesetzten Per-
sonals beziehungsweise der Tagespflegeper-
son, gezielt durch Nachfragen zu erforschen,
ob Kinder sich in einem Risikogebiet aufgehal-
ten haben. Nur dann, wenn eine positive
Kenntnis darüber besteht, dürfen diese Schü-
lerinnen und Schüler sowie Kinder nicht mehr
betreut werden.

Zu 4: Die Anordnung tritt sofort mit der Be-
kannigabe in Kraft. Sie ist nicht befristet. Bei
entsprechender erneuter Risikoeinschätiung
wird die Ällgemeinverfügung aufgehoben. Die
Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.Vm. § 16
Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar.

Zu 5: Die Bußgeldbewehrung der Maßnahme
bis zu 25.000 Euro folgt aus § 73 Abs. l a Nr. 6
IfSG. Die Anordnung stellt eine Maßnahme
nach § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG dar.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwal-
tungsgericht Braunschweig, Wilhelmstraße 55,
38100 Braunschweig, schriftlich, zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle oder auf elektronischem Weg über das
Elektronische Gerichts- und Verwaltungspost-
fach (EGVP) dieses Gerichtes erhoben werden.

Gemäß § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 16
Abs. 8 IfSG hat eine Anfechtungsklage gegen
die Allgemeinverfügung keine aufschiebende
Wirkung. Auf Antrag kann das Verwaltungsge-
richt Braunschweig, Wilhelmstraße 55, 38100
Braunschweig; die aufschiebende Wirkung
ganz oder teilweise anordnen. Der Antrag ist
schon vor Erhebung der Anfechtungsklage zu-
lässig.

Näheres zu den Voraussetzungen des elektro-
nischen Rechtsverkehrs und der Installation
der notwendigen kostenfreien Zugangs- und
Übertragungssoftware EGVP finden Sie auf -
der Internetseite www.justizportaLniedersach-
sen.de (Service).

Goslar, 12.03.2020 Thomas Brych
Landrat


